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Psychose nach 
dem Joint 

Ergebnisse australischer 
Forscher unter John 
McGrath 

Einen Joint halten viele Men-
schen für harmloser als er ist! 
Wer über Jahre hinweg Can-
nabis konsumiert, bringt seine 
Psyche aus dem Gleichge-
wicht. Australische Forscher 
entdeckten gehäuft Psychosen 
bei den Haschischfreunden. 
Für viele Leute gehört Ha-
schisch zu den harmlosen Frei-
zeitdrogen, nicht zu verglei-
chen mit Kokain oder Heroin. 
Experten warnen allerdings seit 
Jahren, dass der Joint Gefah-
ren birgt. Eine australische 
Studie legte dafür neue Bewei-
se vor: 

Halluzinationen, Wahnvorstel-
lungen und den Verlust des 
Realitätsbezugs müssen Men-
schen befürchten, die über 
Jahre hinweg regelmässig Can-
nabis konsumieren. Ob und 
wie stark sich eine Psychose 
bemerkbar macht, hängt auch 
von der Dauer des Drogenkon-
sums ab. 

John McGrath und seine Kol-
legen fragten 3801 zwischen 
1981 und 1984 Geborene 
rund um ihren 21. Geburtstag 
nach  ihrem   Cannabiskonsum 

der letzten Jahre. Ausserdem 
erstellten sie mittels Interviews 
und anderen psychologischen 
Bewertungskriterien ein Psy-
chogramm der Probanden. 

Fast die Hälfte der Studienteil-
nehmer hatte Erfahrung mit 
der Droge aus der Hanfpflan-
ze. 543 (14,3 Prozent) konsu-
mierten Cannabis schon seit 
mehr als sechs Jahren, 615 
(16,2 Prozent) seit vier bis fünf 
Jahren und 672 (17,7 Prozent) 
seit weniger als drei Jahren. 65 
Probanden  litten  unter   einer 

Aufruf 

Allen Sammlerinnen und 
Sammlern von Unterschriften 
für die Petition „Gegen die 
Legalisierung von Drogen! Für 
eine abstinenzorientierte Dro-
genpolitik!“ zuhanden des 
Bundesrates danken wir viel-
mals! 

Am 26. Juni 2013, dem UNO-
Tag gegen Drogenmissbrauch, 
werden wir um 16 Uhr in einer 
eindrücklichen Aktion die 
Unterschriften im Bundeshaus 
abgeben. Alle sind herzlich 
eingeladen, sich um 15.30 Uhr 
an unserem Treffpunkt (unter 
der Uhr vis-à-vis des Bundes-
hauses) zu versammeln. Die 
Vorstände der Schweizerischen 
Vereinigung Eltern gegen Dro-
gen und des Dachverbandes 
Drogenabstinenz Schweiz freu-
en sich auf Ihre Teilnahme. 

Wir wollen ein Zeichen setzen! 

http://www.drogen.webinfos.ch/
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ausgeprägten psychischen Stö-
rung, etwa Schizophrenie. 233 
Teilnehmer wiesen mindestens 
ein Symptom einer Psychose 
auf. 

Komplexes Geflecht von Psy-
che und Drogenwirkung 

Im Vergleich zu Probanden, die 
kein Cannabis konsumieren, 
hatten die Langzeit-Kiffer ein 
doppelt so hohes Risiko, eine 
Psychose zu entwickeln. Beim 
Test für Wahnvorstellungen 
schnitten sie viermal häufiger 
mit hohen Werten ab. „Die 
Beziehung zwischen Dosis und 
Wirkung war eindeutig. Je 
länger der Konsum dauerte, 
desto höher war das Risiko   
für psychotisches Verhalten“, 
schreiben die Autoren um 
John McGrath in den „Archi-
ves of General Psychiatry“. 

Um auszuschliessen, dass eine 
genetische Disposition oder 
Umwelteinflüsse die psychi-
sche Störung verantworten, 
untersuchten die Wissen-
schaftler eine Gruppe von 228 
Zwillingspaaren besonders ge-
nau. Auch hier war der Bezug 
von Cannabiskonsum bezie-
hungsweise -verzicht und psy-
chischen Folgen eindeutig. Ein-
fach und geradlinig ist der Zu-
sammenhang allerdings nicht, 
wie die Studienautoren beto-
nen. So neigten Probanden, 
die schon in sehr jungen Jah-
ren psychische Probleme hat-
ten, viel stärker zum Canna-
biskonsum. „Menschen, die 
anfällig für eine Psychose wa-
ren, griffen früher zu Canna-
bis. Der Drogenkonsum ver-
stärkte dann die Tendenz und 
führte zu konkreten psychoti-
schen Symptomen“, sagt John 
McGrath. 

pap/JAMA and Archives Journals, FOCUS 
Online 

Zwei Erfah-
rungsberichte 
zum Thema 
„Psychose durch 
Cannabis“ 

Rolf: „Ich bin 22 Jahre alt, ha-
be die Matura gemacht und 
danach Zivildienst geleistet. 
Jetzt bin ich in psychiatrischer 
Behandlung wegen einer 
schweren Psychose. Ich habe 
seit meinem 15. Lebensjahr re-
gelmässig, das heisst jede Wo-
che, Cannabis konsumiert. Ich 
habe mit 16 Jahren auch etwa 
sechsmal Erfahrungen mit LSD 
gemacht. Ich habe immer mit 
der Einstellung konsumiert, 
dass Cannabis nicht so schäd-
lich ist wie Alkohol oder ande-
re Drogen. Und genau das war 
falsch.  

Zunächst einmal behaupte ich, 
dass psychisch und körperlich 
gesunde Menschen überhaupt 
keine Drogen, weder illegale 
noch legale, brauchen. Da-
rüber hinaus wird die schädi-
gende Wirkung von Cannabis 
und LSD in dem Bericht meiner 
Meinung nach absolut unter-
trieben.  

Jeder, der einmal eine Psycho-
se in seinem Leben bekommt - 
und das sind immerhin 1% der 
Bevölkerung weltweit - weiss, 
wovon ich rede. Ich habe mir 
mit meiner „lockeren“ Einstel-
lung zu Cannabis sehr gescha-
det. Und wenn jemand mal in 
die Psychiatrien unseres Landes 
schaut, dann wird einem erst 
klar, wie viel Schaden Drogen 
generell anrichten. 

Ich halte es für sehr gefährlich, 
Verharmlosung mit Aufklärung 
zu verwechseln. Ich und die 
Ärzte sind uns absolut sicher, 
dass die Drogen die Psychose 
ausgelöst haben. Alle Patien-
ten, die durch Drogen krank 

geworden sind, bereuen, je-
mals auch nur einen Joint ge-
raucht zu haben. Wenn man 
jung ist, hält man sich meist 
noch für unsterblich. Dass aber 
Drogenkonsum nichts mit Er-
wachsensein zu tun hat, wis-
sen die wenigsten. Ich kann 
jedem nur davon abraten, 
Drogen welcher Art auch im-
mer, legaler oder illegaler, zu 
konsumieren. Denn Drogen zu 
nehmen bedeutet, immer auch 
einen Grund zu haben, warum 
man es macht. Und bitte er-
zählt niemandem noch mehr 
Märchen über die schöne, hei-
le Welt der Drogen! Wenn ein 
Mensch glücklich und zufrie-
den mit sich ist, warum sollte 
er dann Drogen nehmen? Die 
meisten nehmen doch Drogen, 
gerade weil sie Probleme ha-
ben und das überdecken wol-
len. Wenn jemand anderer 
Meinung ist, kann er mir gerne 
seine Meinung dazu schreiben. 
Mein Fazit ist, dass Drogen 
verlogen sind und dass sie viele 
Menschen körperlich und psy-
chisch krank machen.“ 

Katja: „Hallo, ich habe mal 
eine Frage. Ich habe vor 9 Mo-
naten eine Woche lang gekifft, 
nach langer Drogenpause. 
Dann habe ich einen Joint ge-
raucht und dadurch entstand 
meine Psychose. Auf einen 
Schlag.  

Ich lese oft, dass eine Canna-
bispsychose durch viele Jahre 
langen Kiffens entsteht, bei 
mir jedoch kam das nach ein-
maligem Konsum. 

Die Folgeschäden dadurch wa-
ren, dass ich meinen Körper 
nicht mehr wahrgenommen 
habe und ein grosses Durchei-
nander in meinem Kopf, also 
meine Gedanken. Mittlerweile 
bin ich die Probleme mit mei-
ner Körperwahrnehmung und 
das wirre Durcheinander in 
meinem Kopf los, dennoch 
habe ich seitdem immer noch 
einen Realitätsverlust. Zum 
Beispiel habe ich manchmal 
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das Gefühl, dass ich nicht 
mehr ich selbst bin, sondern 
dass sich meine Persönlichkeit 
komplett geändert hat. Ich hö-
re nicht mehr die selbe Musik. 
Ich habe andere Freunde und 
ich verhalte mich auch anders. 
Wahrscheinlich muss ich mich 
daran gewöhnen, an meine 
neue Persönlichkeit. Ich habe 
auch 10 Kilo zugenommen, 
obwohl ich vorher immer eine 
ganz normale Figur hatte. 

Ich würde gerne wissen, ob es 
Leute gibt, die eine ähnliche 
Erfahrung gemacht haben. 
Und ob jemand das durchge-
macht hat und es mittlerweile 
hinter sich hat und jetzt wieder 
ein normales Leben leben kann 
und wie lange das so gedauert 
hat. Ich habe auch Probleme 
mit meinem Gedächtnis, ich 
kann mir nur wenig merken, 
und für mich ist es schwer, 
einen geregelten Alltag zu leis-
ten, weil ich nicht mehr ganz 
strukturiert in meinem Kopf 
bin und aufgrund dessen ich 
mir nicht so viel merken kann 
und nie so wirklich ganz bei 
der Sache bin.“ 

Reaktionen auf „Kurzzusammenfassung 
der Expertise des BmG“ 

Dubiose  
Anwerbung von 
Süchtigen  
mittels Denner-
Gutscheinen 

Die Stadt Zürich, Soziale Ein-
richtungen und Betriebe, 
macht für ihre Polikliniken 
Crossline und Lifeline mittels 
eines Flugblattes wortwörtlich 
die folgende, äusserst frag-
würdige Werbung: 

„Empfehlen Sie uns weiter … 

Empfehlen Sie neuen Patien-
tinnen und Patienten die Poli-

kliniken und erhalten Sie Gut-
scheine von Denner im Wert 
von bis zu 60 Franken. 

Sie bekommen 
20 Franken für eine Person, die 
sich neu bei uns anmeldet und 
uns beim Eintrittsgespräch 
Ihren Namen nennt. 

Sie erhalten nochmals 
40 Franken, wenn die Person, 
die Sie für die Polikliniken 
überzeugt haben, mindestens 
drei Monate bei uns im Pro-
gramm bleibt. 

Interessiert? 
Informieren Sie sich bei Ihrer 
Bezugsperson! 

Die Prämie für Empfehlungen 
läuft bis Mitte Juli 2013.“ 

Editorial 
 

 

Drogenszene als lukrativer 
Absatzmarkt von Medika-
menten 

Mit der Schliessung vieler auf 
einen Drogensuchtausstieg hin 
arbeitenden Angebote, wird 
der Verteilkampf unter den 
von Drogensüchtigen Profitie-
renden immer härter. 

Da es sich bei der Betreuung 
von Suchtkranken um Millio-
nenbeträge handelt, versuchen 
einige Sozialarbeitende, Psy-

chologen, Psychiater, Ärzte 
und Apotheker möglichst viel 
vom Kuchen „Suchthilfe“ (an-
statt Suchtausstiegshilfe!) für 
sich zu ergattern. 

Bezügerinnen und Bezüger 
von staatlich finanzierten, stark 
abhängig machenden Rausch-
giften wie Heroin oder Metha-
don werden nach deren 
Wunsch grosszügig bedient 
und daneben noch mit ande-
ren süchtig machenden Medi-
kamenten versorgt. Neuer-
dings werden Drogensüchtige 
sogar mittels Provisionen an-
geheuert (siehe den oben ste-
henden Artikel), mit Gutschei-
nen von Denner, damit der 
Gratisbezug von Alkohol auch 
noch sichergestellt ist. Dass 
dieses skrupellose Vorgehen 
und die Verabreichungen von 
oft horrend hohen Dosen zu 
schweren gesundheitlichen 
Nebenwirkungen und massi-
ven Gehirnstörungen führen, 
scheint niemanden zu stören. 
Dass wegen Rauschgiftkon-
sumenten immer öfters Dritte 
in Mitleidenschaft gezogen 
werden, zeigt der folgende Be-
richt in diesem Info-Bulletin. 
Auch ist hinlänglich bekannt, 
dass das Schlafmittel „Dormi-
cum“ zu krassen Persönlich-
keitsstörungen, ja sogar zu 
schizophrenen Schüben führen 
kann und deshalb vom Markt 
zurückgezogen werden müss-
te, anstatt süchtigen Men-
schen verabreicht zu werden. 

Wenn man die Medikamen-
tenabgabe an Drogensüchtige 
kennt, muss man feststellen, 
dass auch bei vielen anderen 
verabreichten Medikamenten 
jegliche Kontrollen sowohl von 
den Krankenkassen wie auch 
von den Kantonsärzten fehlen. 

Hier nur ein Beispiel eines täg-
lichen Medikamenten-Cock-
tails, welcher einer drogen-
süchtigen Frau neben dem 
Suchtmittel Methadon abge-
geben wird: 
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Truxal/Truxaletten: ein Basis-
Neuroleptikum; 
Zurcal: gegen Magenbe-
schwerden; 
Tegretol: gegen Epilepsie oder 
Manie und Alkohol-Entzugs-
symptome; 
Temesta: Beruhigungsmittel; 
Tolvon: Antidepressivum; 
Lexotanil: gegen Angst, span-
nungslösend; 
Valium: Beruhigungsmittel, 
angstlösend, gegen Muskel-
spannungen; 
Surmontil: angstlösend, anti-
depressiv; 
Dormicum: Schlafmittel, Beru-
higungsmittel; 
Chloraldurat (rot): uraltes 
„Schlafmittel“ (sollte wegen 
Leber- und Nierenschädigung 
heute nicht mehr verwendet 
werden!); 
Chloraldurat (blau): Wirkung 
wie Chloraldurat (rot), aber 
verzögert. 

Die zuständigen Betreuenden, 
Beratenden in der Suchthilfe, 
aber auch die Behörden und 
Politikerinnen und Politiker 
müssten dringend die folgen-
den Fragen beantworten: 

Wer trägt die Verantwortung 
für die Abgabe von Medika-
menten-Cocktails, welche das 
Leben von süchtigen Men-
schen und deren Umfeld zer-
stören? 

Wer kontrolliert diese zum Teil 
ausufernden Drogen- und Me-
dikamentenabgaben an Süch-
tige betreffend der Dosisre-
duktion, wie sie im Betäu-
bungsmittelgesetz festge-
schrieben ist? 

Was wird unternommen, da-
mit diese lukrativen, scheinhei-
ligen Geschäfte mit der Abga-
be von Medikamenten und 
Drogen an suchtkranke Men-
schen gestoppt werden? 

Sabina Geissbühler-Strupler, Präsidentin 
der Schweizerischen Vereinigung Eltern 
gegen Drogen 

 

Rauschgift-
süchtige sind ein  
Risiko für die  
Bevölkerung 

Immer wieder wird behauptet, 
dass Drogenkonsum Privatsa-
che sei. Das folgende Beispiel 
aus der Berner Zeitung vom 
25.4.2013 zeigt aber klar, dass 
durch das Verhalten Rausch-
giftsüchtiger oft Dritte betrof-
fen sind: 

Messerstecherei und andere 
Delikte nach Drogenkonsum 

Im Mai 2012 wurden zwei 
Männer beim Bahnhof Bern 
von einem jungen Marokkaner 
grundlos mit einem Messer 
verletzt. Am Mittwoch begann 
die Verhandlung gegen den 
mutmasslichen Täter. 

Diese Vorstellung schien den 
Angeklagten einzuschüchtern: 
Die Verbüssung einer Strafe in 
der psychiatrischen Klinik. „Ich 
bin nicht psychisch krank, ich 
brauche keine Behandlung“, 
sagte der 24-jährige Marokka-
ner gestern vor dem Regional-
gericht Bern-Mittelland. Er 
muss sich wegen einfacher, 
eventuell versuchter schwerer 
Körperverletzung mit einem 
gefährlichen Gegenstand und 
einer Reihe weiterer Delikte 
verantworten. Es geschah an 
einem Freitagabend im ver-
gangenen Mai. Der Angeklag-
te verletzte am Bahnhof Bern 
zwei Passanten mit einem 
Messer – offenbar grundlos, 
ohne Motiv. Die Tatwaffe hat-
te er kurz zuvor in der Migros 
gestohlen. Eines der Opfer er-
litt eine zwei Zentimeter tiefe 
Schnittwunde an der Hüfte, 
das andere Opfer wurde am 
Oberschenkel verletzt. Der 
mutmassliche Täter wurde 
noch am selben Abend verhaf-
tet und befindet sich seither in 
Untersuchungshaft. 

Er könne sich nicht genau an 
jenen Abend erinnern, sagte 
der Angeklagte gestern vor 
Gericht. Er habe den ganzen 
Tag Alkohol getrunken und 
am Mittag Kokain konsumiert. 
Die Drogen hätten ihn wohl 
aggressiv gemacht, meinte er. 
Gutachterin Katharina Eitel, 
Fachärztin für Psychiatrie, sag-
te gestern vor Gericht, dass 
der Angeklagte in einer psy-
chiatrischen Klinik stationär 
behandelt werden sollte. An-
sonsten werde seiner Rückfall-
gefahr nicht Rechnung getra-
gen. Aus forensisch-psychiatri-
scher Sicht sei seine Schuldfä-
higkeit zum Zeitpunkt der 
Messerstecherei aufgehoben. 

Neben der Körperverletzung 
werden dem 24-jährigen Ma-
rokkaner vor Gericht weitere 
Delikte vorgeworfen: Tätlich-
keit, Beschimpfung, Diebstahl 
in 13 Fällen, Sachbeschädi-
gung, Hausfriedensbruch in 28 
Fällen, Gewalt und Drohung 
gegen Behörden und Beamte, 
Ungehorsam gegen amtliche 
Verfügung in 6 Fällen, mehrfa-
che Widerhandlungen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz. 
Nachdem er gemäss Anklage-
schrift bei der Reithalle in Bern 
Marihuana und Kokain ge-
kauft hatte, ging er nach Ol-
ten, um die Ware zu verkau-
fen. Der Angeklagte hat bei 
der Holzbrücke einen 50-
jährigen Geschäftsmann ange-
sprochen und wollte ihm Dro-
gen verkaufen. Dieser hat ihn 
prompt angezeigt, und er 
wurde festgenommen. Auch 
Widerhandlung gegen das 
Strassenverkehrsgesetz, das 
Eisenbahngesetz und Brand-
stiftung werden ihm vorge-
worfen. 

Besuchen Sie unsere 
Website: 

 

www.elterngegendrogen.ch 

http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/inhalt-2/koerperverletzung/s.html
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Grundlos-mit-Messer-attackiert/story/15084933
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Grundlos-mit-Messer-attackiert/story/15084933
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Grundlos-mit-Messer-attackiert/story/15084933
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Grundlos-mit-Messer-attackiert/story/15084933
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Grundlos-mit-Messer-attackiert/story/15084933
http://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Trotz-Messerattacke-keinen-Groll-im-Bauch/story/23585760
http://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Trotz-Messerattacke-keinen-Groll-im-Bauch/story/23585760
http://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Trotz-Messerattacke-keinen-Groll-im-Bauch/story/23585760
http://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Trotz-Messerattacke-keinen-Groll-im-Bauch/story/23585760
http://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Trotz-Messerattacke-keinen-Groll-im-Bauch/story/23585760
http://www.elterngegendrogen.ch/
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Zwielichtige 
Juristen im  
Solde der  
Drogenmafia!? 

Die Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofes für Men-
schenrechte (ATS vom 16. 
April 2013) gleicht eher einer 
Farce, einer Selbstironie, als 
einem Gerichtsurteil. Erinnern 
wir uns an die Fakten: Die 
Schweizerische Eidgenossen-
schaft wird zur Zahlung einer 
Entschädigung von CHF 9000 
an einen Drogenhändler (Ko-
kain und Heroin) verurteilt. Als 
Wiederholungstäter und 2006 
in Deutschland zu 42 Monaten 
Gefängnis Verurteilter, war er 
bereits ein paar Jahre früher in 
Österreich wegen ähnlicher Ta-
ten verurteilt worden. Der Ni-
gerianer, Vater von zwei Kin-
dern, war 2009 aus der 
Schweiz ausgewiesen worden, 
nachdem er eine weitere junge 
Frau geschwängert hatte. Ge-
gen die Ausweisung reichte er 
beim Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) 
Rekurs ein. 

Das Verdikt des EGMR hebt 
hervor, dass es nicht gut sei, 
wenn die zwei Mädchen ge-
trennt von ihrem Vater auf-
wachsen müssten! „Das über-
geordnete Interesse der zwei 
Mädchen ist es, mit zwei El-
ternteilen gross zu werden.“ 
Die Strassburger Richter stell-
ten auch fest, dass der Antrag-
steller nur ein einziges Delikt 
begangen habe, und dass sein 
weiteres Verhalten „einwand-
frei“ gewesen sei. Die Schwei-
zer Sozialbehörden kostete    
er nur die Bagatelle von 
CHF 165 000 (Gerichtskosten, 
Pflichtverteidigung u. a.). 

Dieses Urteil des höchsten 
europäischen Gerichtes ist 
willkürlich, weil die geltend 
gemachten juristischen Grün-

de, auf denen das Urteil be-
ruht, nicht nur kaum stichhal-
tig, sondern zwiespältig sind. 
Weshalb wurden die Rechte 
des dritten Mädchens nicht 
miteinbezogen? Weil wir da-
mit in einen familiären Konflikt 
hineingeraten würden? Und 
das „einwandfreie“ Verhalten 
des Antragstellers beschmutzt 
worden wäre? Also, seien wir 
ehrlich: Wie werden die Rechte 
der Kinder berücksichtigt, 
wenn ein Elternteil psychia-
trisch hospitalisiert werden 
muss oder an den Folgen des 
von diesem Händler verkauften 
Rauschgifts gestorben ist? 

Der EGMR hat das Urteil des 
Schweizerischen Bundesgerich-
tes aufgehoben, weil die Rech-
te des Antragstellers nicht be-
rücksichtigt worden seien! Ist 
es nicht toll, Asylbewerber zu 
sein, mit Rechten, während 
man gleichzeitig die Gesetze 
missachten kann? Die Pflichten 
sind für die anderen, für dieje-
nigen, die arbeiten und Steu-
ern bezahlen, damit die Sozial-
kassen voll sind! 

Das Verheerendste an diesem 
Urteil ist das Signal, das der 
EGMR den Drogenhändlern 
gibt, die das Leben unserer 
Kinder, unserer Jugend zerstö-
ren. Es kommt einer Einladung 
an die Dealer gleich, weiter 
gegen unsere Gesetze zu ver-
stossen. Im Gegensatz zu den 
Opfern der Drogensucht, die 
Geld, Würde, Gesundheit und 
Leben verlieren, ohne das 
Recht auf einen Pflichtverteidi-
ger, werden die Dealer ent-
gegen jedem gesunden Men-
schenverstand beraten und 
verteidigt, bis hinauf zu den 
höchsten Instanzen in Europa. 
Warum? 

Persönlich bin ich der Mei-
nung, dass dieses Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte ein Gag ist. 
Es ist mir unbegreiflich, dass 
ein derart oberflächliches Urteil 
von einem ernsthaften Organ 

der höchsten Richterschaft 
Europas gefällt werden kann. 
Wollten die Strassburger Rich-
ter aufzeigen, dass sie nur eine 
Bande zwielichtiger Juristen im 
Solde der Drogenmafia sind, 
würden sie nicht anders vor-
gehen. 

Marc Früh, Lamboing BE, Vorstandsmit-
glied des Dachverbandes Drogenabstinenz 
Schweiz. 

The Global 
Commission on 
Drug Policy,  
ein Verein aus 
Spekulanten, 
Drogenhändlern 
und Drogen-
legalisierern 

Die Global Commission on 
Drug Policy ist keine offizielle 
Kommission, sondern eine pri-
vate Vereinigung, die vom Bör-
senspekulanten Soros gegrün-
det wurde und unterstützt 
wird. Soros hat eine Vielzahl 
von solchen Gesellschaften  
gegründet, die alle scheinbar 
offizielle Namen tragen, in 
Wirklichkeit aber nur dazu da 
sind, seinen privaten Interessen 
dienlich zu sein (Open Socie-
ties Foundation). Da er sein 
Vermögen im Drogenhandel 
erworben hat, ist er sehr daran 
interessiert, die Drogen zu le-
galisieren, denn im Gegensatz 
zum verbreiteten Märchen, 
dass das Verlangen nach Dro-
gen mit der Legalisierung 
nachlässt, belegen die Tatsa-
chen und Fakten genau das 
Gegenteil. Die Niederlande 
sind zur Drehscheibe des Dro-
genhandels geworden. Auch 
in der Schweiz hat die De-
facto-Legalisierung enormen 
Schaden angerichtet, und wir 
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sehen das heute noch täglich 
in der Statistik der Gewalttaten 
(jüngstes Beispiel: der Kiffer 
von Daillon). Eine Legalisierung 
würde dem Drogenhandel sehr 
entgegenkommen. 

Da Soros auch oft mit der CIA 
zusammenarbeitet, ist er bei 
seinen Tätigkeiten geschützt. 
Er arbeitete aktiv bei Blu-
men/Farben-Revolutionen in 
verschiedenen Ländern mit 
(Osteuropa, Kaukasus, Naher 
Osten etc.). Auch war er bei 
Finanzspekulationen, welche 
die Wirtschaft ganzer Länder 
(Thailand etc.) in den Ruin 
trieben, aktiv beteiligt und hat 
ein enormes Vermögen ange-
häuft. 

Seit Jahren gehörte zu seinen 
Open Societies das Linden-
smith Center unter seinem Di-
rektor Ethan Nadelmann, das 
sich für eine Legalisierung von 
Drogen einsetzte. Nachdem es 
für seinen schlechten Ruf be-
kannt war, ist es nun durch die 
Global Commission on Drug 
Policy ersetzt worden, um das 
alte Menü frisch aufgewärmt 
zu präsentieren. Als Mitglieder 
dieser Kommission hat Soros 
mit der Drogenmafia verbun-
dene Politiker aus Narco-
Staaten, alte Spekulations-
freunde oder alte Mitglieder 
der sozialistisch/kommunisti-
schen Garde, die aus ideologi-
schen Gründen mit der Idee 
verbunden sind, gewählt. 
Denn die geheime Soros-
Agenda umfasst: Drogen, 
Geld, politische Macht und 
Macht durch die Beherrschung 
der Medien. 

Zu den wichtigsten Mitglie-
dern, nebst dem Open Society 
Foundation-Gründer George 
Soros, gehören: 

César Gaviria, ehemaliger Prä-
sident von Kolumbien. Wie in 
vielen latein- und mittelameri-
kanischen Staaten ist es 
schwer, (Drogen-)Mafia von 
politischer Macht zu unter-

scheiden. Zu dieser Kategorie 
gehören auch: 
Ernesto Zedillo, ehemaliger 
Präsident von Mexiko; 
Fernando Henrique Cardoso, 
ehemaliger Präsident von Bra-
silien. 

Ebenfalls nehmen eine Reihe 
sogenannter „Intellektueller“ 
und „Menschenrechtsaktivis-
ten“, die vor allem linke pro-
gressive Thesen vertreten, Ein-
sitz: 

Carlos Fuentes, Mexiko; 
Mario Vargas Llosa, Peru; 
Asma Jahangir, Pakistan; 
Michel Kazatchkine, Frank-
reich; 
Louise Arbour, Kanada. 

Soros unterhält auch ein wirt-
schaftlich verbundenes, gut 
funktionierendes Netzwerk. 
Dazu gehören: 

Richard Branson, der Gründer 
der Virgin Group, auch er ein 
schwerreicher Mann. Schon in 
jungen Jahren musste er Steu-
ern nachzahlen, die er mit 
einem florierenden Plattenge-
schäft hinterzogen hatte. In-
zwischen hat er eine Holding, 
die kaum zu kontrollieren ist, 
hält sich oft in der Karibik auf 
und hat mehrere Fluggesell-
schaften; 
Paul Volcker, USA; 
George Shultz, USA; 
John Whitehead, USA; 
Maria Cataui, WEF Schweiz, 
eine alte Soros-Aktivistin; 
Kofi Annan, Ghana.  

Ebenfalls zum Netzwerk von 
Soros gehören die Mitglieder 
der Sozialistischen Internatio-
nale, wie Georg Papandreou 
(der daneben auch in die Ka-
tegorie der Spekulationsfreun-
de einzuordnen ist). 

Wie viele Beispiele aus der ak-
tuellen Politik zeigen, schlies-
sen sich Sozialismus und Gier 
nach Geld nicht aus: 

Javier Solana, Marion Caspers-
Merk, Thorvald Stoltenberg 
und Ruth Dreifuss. 

Ruth Dreifuss müssen wir ja in 
der Schweiz kaum vorstellen. 
Wir können aber den Scher-
benhaufen, den sie hinterliess, 
nochmals kurz in Erinnerung 
rufen (hier sollen nur zwei 
Themen kurz gestreift wer-
den): 

1. Die Revision der Kranken-
kasse, mit dem Versprechen, 
die Prämien würden sinken. 
Seither sind sie nur gestiegen. 

2. Die missglückte Drogenpoli-
tik (Platzspitz, Letten) mit der 
Heroinabgabe. Noch heute lei-
det die Schweiz an den Folgen 
dieser Politik, den Gewaltop-
fern und Verkehrstoten, den 
zerstörten Familien und dem 
unermesslichen Leid, ganz zu 
schweigen von den enormen 
Summen, die diese Politik zur 
Folge hatte. Offensichtlich will 
Frau Dreifuss diese Politik nun 
international fortsetzen, wenn 
nur ihre Kasse stimmt. Dass sie 
sich nie um Recht oder Ethik 
scherte, zeigt schon der Fakt, 
dass sie einmal, als sie zu Be-
such im Kosovo war, einen 
verurteilten Verbrecher im 
Bundesratsflugzeug zurück in 
die Schweiz nahm (*). 

Leider verfügt Soros auch über 
ein gut funktionierendes Me-
diennetzwerk, dem vor allem 
in den USA viele bedeutende 
Zeitungen angehören. Diese 
widmen sich natürlich auch 
der Drogenpropaganda. Aber 
auch sozialistische Zeitungen, 
wie z.B. die Coop-Zeitung. 
Diese veröffentlichte in einer 
ihrer letzten Nummern einen 
Aufruf eines ihrer Kolumnisten 
zur Cannabis-Legalisierung. 

Frau Dreifuss war letzthin of-
fenbar in „Sternstunden der 
Menschheit“ im Schweizer 
Fernsehen zu sehen, was für 
die Menschheit sicher keine 
Sternstunde war, aber zeigt, 
dass sich das Fernsehen von 
linken, bzw. Soros-Kreisen, 
einspannen lässt. 
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Wenn ein Verein aus Speku-
lanten, Drogenhändlern und 
der Sozialistischen Internatio-
nale versucht, weltweit seine 
Drogenpolitik vorzuschreiben, 
kann es für verantwortungs-
volle Politiker und Staatsmän-
ner nur eines geben: diesem 
Gremium eine klare Absage zu 
erteilen. 

Von Dr. rer. nat. Alexandra Nogawa 

Hintergrundinformationen: 

www.globalcommissionondrugs.org; 

Wikipedia; 

www.aim.org (Cliff Kincaid: The Hidden 
Soros Agenda: Drugs, Money, the Media 
and Political Power); 

William F. Engdahl: The Secrete Financial 
Network behind „Wizard“ George Soros; 

www.politonline.ch, dort siehe folgende 
Artikel: 
Der Drogenhandel und George Soros; 
Leandra Bernstein: George Soros und die 
zwangsoffene Gesellschaft; 
Elke Fimmen: George Soros und das EU-
Europa; 
Dauerthema George Soros: Drogenhandel 
und Klimawandel; 

www.sorosfiles.com; 

(*) "Schweizerzeit", 18. Juni 1999 
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Suchthilfe-
konzept des 
Kantons Bern, 
eine kritische 
Stellungnahme 

Was müsste das Ziel der 
Suchtpolitik sein? 

Auch der Kanton Bern muss 
seine Suchtpolitik auf das Ziel, 
wie es im revidierten Betäu-
bungsmittelgesetz im Art. 1 
Ziff. a festgeschrieben ist: „… 
dem unbefugten Konsum von 
Betäubungsmitteln und psy-
chotropen Stoffen vorbeugen, 
namentlich durch Förderung 
der Abstinenz“, ausrichten. Al-
le Massnahmen und deren 
Wirkungen müssen auf diesen 
Zweckartikel hin überprüft 
werden. 

 Drogenberatungen müssen 
das Ziel haben, den Sucht-
gefährdeten ein Leben oh-
ne Drogen zu ermöglichen. 

 Der Einstieg in die Sucht 
muss verhindert werden. 

 Drogenkranke Menschen 
müssen zu einem Ausstieg 
aus der Sucht motiviert 
werden. 

Angebote müssten klar defi-
niert und auf die vier Säulen 
verteilt werden 

Da im Bericht die verschiede-
nen bis anhin klar unterschie-
denen Angebote vermischt 
und neue Ausdrücke verwen-
det werden, müsste unbedingt 
eine klare Definition vorge-
nommen werden. 

Beispiele dazu: 

1. Unter ambulante Beratung 
wird auch Therapie angeführt. 
Dies bedeutet, dass wohl die 
Meinung der Suchtfachleute 
darin besteht, dass Suchtkran-
ke durch Gespräche geheilt 
würden. Dies entspricht leider 
nicht der Realität. Hier muss 

unbedingt eine Kosten-Nut-
zen-Analyse vorgenommen 
werden, denn es geht dabei 
um 11 Mio. CHF. 
 

2. Sozialtherapie ersetzt wohl 
die bis anhin geltende Be-
zeichnung „abstinenzorientier-
te Therapie“. Diese gleichwer-
tige Säule wird sträflich ver-
nachlässigt, werden doch im 
Kanton nur noch 134 Plätze 
zur Verfügung gestellt. Es hat 
sich aber gezeigt (zum Beispiel 
in Schweden oder in San Pa-
trignano bei Rimini), dass eine 
nachhaltige Suchtpolitik vor al-
lem in solche Institutionen in-
vestieren müsste. 
 

3. Die Vermischung von ambu-
lanten und stationären Ent-
zugs- und Entwöhnungspro-
grammen führt wiederum zu 
Verwirrung. Bis anhin gab es 
nur stationäre Entzüge, also 
körperliche Entgiftung, welche 
ca. eine Woche dauerten. Es 
ist wohl kaum möglich, solche 
Programme ambulant durch-
zuführen. Hier stellt sich die 
Frage, ob sich die Entwöh-
nungsprogramme zu den ab-
stinenzorientierten Therapien 
zählen liessen? 
 

4. Die Methadon- und Heroin-
abgabeprogramme müssten 
eigentlich, so wie sie heute 
durchgeführt werden, zu der 
Schadensminderung gezählt 
werden. Die Bevölkerung hat 
den Massnahmen zugestimmt, 
weil sie diese als Übergangslö-
sung auf dem Weg zur Absti-
nenz betrachtet hat. Nun muss 
aber festgestellt werden, dass 
die Methadonbehandlungen, 
die in der Regel über Tarmed 
(als psychiatrische Leistungen) 
abgerechnet werden, trotz ge-
ringem Betreuungsaufwand 
jährlich mehr als das Doppelte 
der durchschnittlichen Ge-
sundheitskosten pro Kopf der 
Bevölkerung betragen. Dies 
führt zwangsläufig zu einem 
Anstieg der Krankenkassen-
prämien (Kostenerhebung von 
Jeanrenaud, 2009). Bei den 

http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.aim.org/
http://www.politonline.ch/
http://www.sorosfiles.com/
mailto:eltern_g_drogen@bluewin.ch
http://www.drogen.webinfos.ch/
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Heroinabgabeprogrammen 
zeigt sich, dass statt einer Do-
sissenkung eine Dosissteige-
rung von 2008 bis 2010 um 
4,8% stattgefunden hat, ob-
schon die Zahl der Teilneh-
menden konstant blieb. 
 

5. Fixerräume verfehlen die 
Zielsetzung des Betäubungs-
mittelgesetzes und fördern 
den Drogenhandel. 

Die Säulen Prävention und Re-
pression sind für Kinder und 
Jugendliche sehr wichtig und 
eng miteinander verknüpft. So 
gaben in einer Umfrage der 
SFA 54% aller befragten Ju-
gendlichen an, nicht zu kiffen, 
weil es verboten sei. Auch 
dank einer Anzeige, bei wel-
cher auch die Eltern mit dem 
Drogenkonsum ihres Kindes 
konfrontiert werden, kann oft 
ein Absturz in die Drogen ver-
hindert werden. Deshalb sind 
Bussen bei Cannabiskonsum 
nicht sinnvoll, denn das Ziel ist 
nicht primär die Strafe, son-
dern eine Verhaltensänderung 
des Jugendlichen. 

Da ab 2012 die neuen Regeln 
des revidierten KVGs gelten 
und der Kanton 55% der aus-
gehandelten Tarife überneh-
men muss, braucht es im 
Suchtbereich dringend über-
prüfbare Zielsetzungen im Sin-
ne des Betäubungsmittelgeset-
zes. 

Die Geldströme müssen trans-
parenter gemacht werden, 
dies gilt vor allem für die exis-
tierenden Fonds. 

P.S. Kommentar der UNO-
Drogenkontrollbehörde zur 
Schweizer Suchtpolitik: Nur ein 
sehr reiches Land könne sich 
eine solche Drogenpolitik leis-
ten. 

Neue Erkenntnisse zur Gefähr-
lichkeit der Substanzen liegen 
vor 

Unerklärlich ist, dass im Be-
richt, trotz vieler neuer Stu-
dien, auf eine überholte Be-

wertung des Berichts von Spi-
natsch  aus dem Jahre 2001 
und auf das in den 90er Jahren 
propagierte Würfel-Modell, 
das der Liberalisierung aller 
Drogen dienen sollte, zurück-
gegriffen wird. 

Nicht zufällig werden Süchte in 
illegale und legale eingeteilt. 
Substanzen, welche schon bei 
kleinen Mengen auf den Men-
schen sowohl gesundheits-
schädigend, rauscherzeugend 
wie auch abhängig machend 
wirken, gehören zu den illega-
len Drogen. Raucher werden 
zum Beispiel nicht berauscht. 
Bei Alkoholkonsum wird in 
den meisten Fällen kein Rausch 
angestrebt, im Unterschied 
zum Kiffen. Bei den illegalen 
Drogen gibt es keinen risiko-
armen Konsum, da die Sucht-
potenziale zum Teil enorm 
gross sind. Cannabis wiederum 
ist eine besonders gefährliche 
Droge, da das Rauschgift     
Tetrahydrocannabinol (THC) 
nicht wasserlöslich (wie Alko-
hol), sondern fettlöslich ist und 
sich deshalb im Gehirn abla-
gert. Dort stört es die Hirn-
funktionen wie das Kurzzeit-
gedächtnis, die Reaktions- und 
Konzentrationsfähigkeit und 
führt oft zu Schulproblemen 
oder Lehrstellenverlust. Diese 
Symptome ähneln denjenigen, 
welche auch Pubertierende 
aufweisen können, und wer-
den deshalb oft zu spät als 
Auswirkungen des Cannabis-
konsums erkannt.  

Aus der Studie betreffend „Ju-
genddelinquenz“, welche im 
Jahr 2009 in St. Gallen bei 
5000 Jugendlichen von Prof. 
M. Killias durchgeführt worden 
war, zeigte sich deutlich der 
Zusammenhang von Canna-
biskonsum und Gewalt. Dass 
die Wirkung des Rauschgiftes 
THC zu Psychosen und Schizo-
phrenien führen kann, ist ein-
mal mehr in einer neuen Stu-
die erhärtet worden. Solche 
psychotische Zustände zerstö-

ren jegliche natürliche Hemm-
schwelle zur Verübung von 
Gewalttaten (Lucie-Mörder 
usw.). Andere negative Folgen 
sind die Verkehrsunfälle unter 
Cannabisrausch. Laut Statistik 
übersteigt die Zahl der Dro-
gensüchtigen am Steuer dieje-
nige der Alkoholiker.  

Der Bericht ignoriert all diese 
Fakten und zeigt auf, dass im 
Kanton Bern in der Suchtpoli-
tik seit den 90er Jahren keine 
Weiterentwicklung stattgefun-
den hat. 

Fazit und Forderungen: 

In einem Suchthilfekonzept 
müssen den Säulen Prävention 
und Repression zwingend und 
gleichwertig Beachtung ge-
schenkt werden. Auch die fi-
nanziellen Mittel müssen auf 
die vier Säulen zu je einem 
Viertel zugeteilt werden. 

Beratende und Behandelnde 
im Suchtbereich müssen das 
geltende Recht (BtmG) und 
den politischen Willen der Be-
völkerung (1999 wurde die 
Droleg-Initiative mit 74% und 
2008 die Cannabis-Initiative 
mit 63% abgelehnt) zur 
Kenntnis nehmen und danach 
handeln. 

Sie müssen die neusten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse 
(Gefährlichkeit und Wirkung 
der verschiedenen Substanzen) 
in ihre Arbeit einbeziehen. 

Eigentlich sollte das Suchthil-
fekonzept in ein Suchtaus-
stiegshilfekonzept umbenannt 
werden. Die 100 Mio. CHF im 
Jahr, die insgesamt von der 
Bevölkerung des Kantons Bern 
via Steuern und Krankenkas-
senprämien bezahlt werden 
müssen, dürfen nicht wie ge-
plant für die Verwaltung der 
Sucht gebraucht werden, son-
dern müssen in eine nachhal-
tige Suchtpolitik einfliessen. 

Sabina Geissbühler-Strupler, Grossrätin 
Kanton Bern. 

 


